
Am 22. November 2016 hat die Europäische Kommis-
sion ihren mit Spannung erwarteten Richtlinienent-

wurf für ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren veröf-
fentlicht, nämlich den

Richtlinienvorschlag COM(2016) 723 zu präventiven 
Restrukturierungsrahmen, zur zweiten Chance und 
zu Maßnahmen zur stärkeren Effizienz von Restruk-
turierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 
und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU.

Damit legt die Europäische Kommission ein europäi-
sches Maßnahmenpaket zu Unternehmensinsolvenzen 
vor. Die Vorlage des Richtlinienentwurfs, der bislang nur in 
englischer Sprache vorliegt, leitet das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren der EU ein. Er bedarf der Mitwirkung 
des Rates und des Europäischen Parlamentes, wobei sich 
das weitere Verfahren ohne Weiteres noch über einen län-
geren Zeitraum erstrecken kann. Die verbindliche Richtli-
nie haben die einzelnen Mitgliedstaaten dann innerhalb 
von zwei Jahren nach ihrem Inkrafttreten in nationales 
Recht umzusetzen.

Dem Richtlinienentwurf vorausgegangen war eine Emp-
fehlung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2014. 

Der Entwurf deckt sich in Teilen mit dem Inhalt der Em-
pfehlung aus 2014, aber er vertieft diese auch. Die Pläne 
der EU-Kommission reichen weiter, als viele in der Branche 
erwartet haben.

Worum geht‘s?

Auch wenn eine detaillierte Analyse von Inhalt und 
Tragweite des Vorschlags in der Kürze der Zeit und in die-
sem Rahmen selbstverständlich nicht erfolgen kann, so 
sind jedenfalls die folgenden wesentlichen Grundsätze 
hervorzuheben:

	 Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren:

Den Kernpunkt des Vorschlags bildet das vorinsolvenzli-
che Sanierungsverfahren, durch das langwierige, komple-
xe und kostspielige Gerichtsverfahren vermieden werden 
sollen (Titel II):

• Zugangsvoraussetzungen
Das außerinsolvenzliche Sanierungsverfahren betrifft 
Unternehmen „in Insolvenznähe“ mit finanziellen 
Schwierigkeiten. Besondere Zugangsvoraussetzun-
gen regelt der Entwurf nicht, es ist lediglich von einer 
„Wahrscheinlichkeit der Insolvenz“ die Rede.

•	 Befristete „Atempause“ für Schuldnerunternehmen
Während dieses Verfahrens kann ein Vollstreckungs-
aufschub von bis zu vier Monaten, unter bestimm-
ten Voraussetzungen bis maximal zwölf Monate, 

Der Vorschlag im Volltext kann unter folgendem Link 
abgerufen werden:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/
image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
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angeordnet werden, um einen Sanierungsplan zu 
erstellen. Während dieser Zeit sind die Insolvenzan-
tragspflichten für den Schuldner ausgesetzt und es 
kann auf Gläubigeranträge kein Insolvenzverfahren 
eröffnet werden. Hiervon können allenfalls bei Vor-
liegen von Zahlungsunfähigkeit Ausnahmen vorge-
sehen werden. Dann endet das Sanierungsverfahren, 
aber erst, nachdem ein Gericht entschieden hat, ob es 
die Sanierungsaussichten rechtfertigen, die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zurückzustellen.

•	 Weitgehend schuldnerbestimmtes Verfahren
Der Schuldner soll während des gesamten Sanie-
rungsverfahrens die volle Kontrolle über das Unter-
nehmen (Vermögen und Geschäftsführung) behalten. 
Es können aber Mediatoren und Überwacher durch 
das Gericht bestellt werden.

•	 Keine Blockade von Maßnahmen durch Minder-
heiten
Ein mehrheitlich beschlossener Sanierungsplan, der in 
Gläubigerrechte eingreift, wird für alle Gläubiger ver-
bindlich, wenn ein Gericht diesen Plan bestätigt. Un-
ter bestimmten Voraussetzung ist auch eine Zustim-
mungsersetzung ablehnender Gläubiger(gruppen) 
möglich, sofern gegenüber einer Liquidation keine 
Schlechterstellung der Gläubiger erfolgt (best interest 
of creditors test).

• Besonderer Schutz von Finanzierungsmaßnahmen
Finanzierungen im Zeitraum des Vollstreckungsschut-
zes werden speziell geschützt und erhöhen die Chan-
cen auf eine erfolgreiche Umstrukturierung (zum Bei-
spiel Vorrang gegenüber Altforderungen, Verbot der 
Insolvenzanfechtung).

• Voller Schutz der Arbeitnehmerrechte
Durch die präventiven Umstrukturierungsverfahren 
sollen Arbeitnehmer arbeitsrechtlich durch die beste-
henden EU-Rechtsvorschriften vollen Schutz genießen.

	 Zweite Chance für Unternehmer
Der Richtlinienvorschlag sieht ferner unter Titel III die Ent-

schuldung redlicher Unternehmer innerhalb einer einheit-
lichen Entschuldungsfrist von drei Jahren vor (Art. 19 ff.).

	 Professionalisierung aller beteiligten Funktionsträger
Schulungen und Spezialisierung von Angehörigen der 

Rechtsberufe und Gerichte sowie der Einsatz von Techno-
logien (zum Beispiel für die elektronische Antragstellung, 
Mitteilungen an Gläubiger) sollen die Effizienz verbessern 
und die Insolvenz- und Umstrukturierungsverfahren sowie 
Verfahren für eine zweite Chance verkürzen. Die Kommis-

sion erwartet bei den Beteiligten eine angemessene Aus- 
und Fortbildung, Unabhängigkeit und Kompetenz, die 
Anerkennung eines Verhaltenskodex sowie klare, transpa-
rente und faire Auswahlverfahren (vgl. Titel IV).

Blick auf Deutschland

Die Europäische Kommission hat neben dem Richtlini-
envorschlag auch sog. „fact sheets“ vorgelegt, in denen 
auf der Basis des Berichts der Weltbank 2017 die Effizienz 
von Insolvenzrechtsrahmen in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten dargelegt wird. Danach wird Deutschland bereits jetzt 
als der zweiteffektivste EU-Mitgliedsstaat in Bezug auf In-
solvenzverfahren dargestellt. Das deutsche Insolvenzrecht 
gilt bereits jetzt als eines der leistungsstärksten der Welt, 
wobei die Zahl der Insolvenzen in Deutschland auf dem 
niedrigsten Stand seit Jahren verharrt. Dennoch dürfte der 
EU-Vorstoß auch für Deutschland gravierende Folgen ha-
ben, sobald er endgültig verabschiedet wird.

Selbst wenn die Anliegen der EU-Kommission grund-
sätzlich zu begrüßen sind, so erscheint es zweifelhaft, 
inwieweit der vorliegende Entwurf diese Ziele erreichen 
kann, ohne schutzwürdige Interessen der Gläubiger er-
heblich zu beeinträchtigen. Der Entwurf würde zudem 
tiefgreifende Einschnitte in das geltende deutsche Insol-
venzrecht erfordern. Folgende Punkte sind daher insbe-
sondere hervorzuheben:

• möglicher Anreiz für Schuldner, eine gegebenen-
falls bereits unvermeidliche Insolvenz hinauszuzö-
gern, verbunden mit einer daraus resultierenden 

• Masseschmälerung auf Kosten der Gläubiger unter 
dem Schutz eines bis zu einjährigen Vollstreckungs-
aufschubs;

• unzureichende Schutzmechanismen (nur im Einzel-
fall vorgesehene Bestellung eines Sachwalters);

• Abgrenzung der „Wahrscheinlichkeit einer Insol-
venz“ als Eröffnungsvoraussetzung von dem Insol-
venzgrund der „drohenden Zahlungsunfähigkeit“

Ausblick

In den kommenden Monaten wird nun die Diskussion 
darüber beginnen, ob und wie ein solches vorinsolvenzli-
ches Sanierungsverfahren in Einklang mit dem deutschen 
Insolvenz- und Gesellschaftsrecht zu bringen ist, zum Bei-
spiel hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den bisherigen In-
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In der Restrukturierungspraxis findet das vorinsolvenz-
liche Sanierungsverfahren viel Zuspruch, aber auch Kri-
tik. Einerseits versprechen Sanierungsbemühungen umso 
mehr Erfolg, je früher sie eingeleitet werden. Kritiker se-
hen in einem solchen Verfahren, das dem Schuldner Zeit 
für Verhandlungen gibt, bei unsicherem Sanierungserfolg 
eine erhebliche Gefahr für die Gläubigerrechte.

Jedenfalls sollten wir bei der weiteren Diskussion nicht 
ohne Grund alle Fortschritte über Bord werfen, die es in 
den vergangenen Jahren bei dem Versuch gegeben hat, 
eine echte Sanierungskultur in Deutschland zu etablieren. 
Das deutsche Insolvenz- und Sanierungsrecht bietet be-
reits jetzt einen zeitgemäßen Regelungsrahmen, der eine 
zügige Restrukturierung erhaltenswerter Unternehmen er-
möglicht, ohne eine Liquidation bereits insolventer Schuld-
ner hinauszuzögern.

solvenzgründen und -antragspflichten oder des Prinzips 
der Gläubigergleichbehandlung. Dabei wird die Frage, ob 
die Überschuldung als Insolvenzantragsgrund benötigt 
wird, ein interessanter Diskussionspunkt sein. Im Hinblick 
auf eine Entschuldungsfrist von drei Jahren fragt sich, ob 
diese nicht nur (Einzel-)Unternehmern, sondern gegebe-
nenfalls auch Verbrauchern offenstehen soll.

Im Bundesjustizministerium waren die bisherigen Pläne 
der EU-Kommission – insbesondere zum vorinsolvenzli-
chen Sanierungsverfahren – zwar offen, aber mit Zurück-
haltung aufgenommen worden. Hatte sich doch der deut-
sche Gesetzgeber mit der Verabschiedung des ESUG im 
Jahr 2012 klar gegen ein eigenständiges Sanierungsver-
fahren außerhalb der Insolvenzordnung positioniert und 
stattdessen die vorläufige Eigenverwaltung gestärkt und 
durch ein „Schutzschirmverfahren“ aufgewertet. So steht 
im nächsten Jahr zunächst die Evaluierung dieser ESUG-
Reformen aus dem Jahr 2012 an.

Kanzleinews

Erfolg im Insolvenzverfahren der robbe Modellsport 
GmbH & Co. KG: Die früheren Mitarbeiter erhalten eine 

Abfindung im Rahmen des Sozialplans. Das Amtsgericht Ha-
nau hat dem von Insolvenzverwalter Mirko Lehnert (Kanzlei 
Schiebe und Collegen) und dem Betriebsrat geschlossenen 
Sozialplan die Zustimmung zur Ausschüttung erteilt. 

„Ich freue mich sehr über diese Entscheidung“, sagt Mir-
ko Lehnert. „Damit kann der Sozialplan zu 100 Prozent im 
Rahmen einer Einmalzahlung an die ehemaligen Beschäf-
tigten der robbe Modellsport werden. Ein solches Ergeb-
nis wird in Insolvenzfällen sonst nur äußerst selten erzielt.“ 
Lediglich in zwei von hundert Unternehmerinsolvenzen be-
kommen die Mitarbeiter diese mit dem Betriebsrat – meist 
nur theoretisch – ausgehandelte Sozialplanabfindung. Die 
Ausschüttung sei bereits in Vorbereitung, die einstigen Mit-
arbeiter dürften die Zahlungen daher noch vor Weihnach-
ten erhalten. 

robbe Modellsport hatte im Februar 2015 Insolvenz ange-
meldet. Zwar lief das Kerngeschäft des 1924 gegründeten 
Betriebes, der Handel mit Modellsportartikeln und Zubehör-
teilen, zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags stabil, allerdings 
belasteten alte Verbindlichkeiten das Unternehmen. Trotz 
großen Interesses und intensiver Gespräche mit möglichen 
Investoren konnte schließlich keine Gesamtlösung gefun-
den werden, um den bei Handelsunternehmen typischer-
weise hohen Vorfinanzierungsbedarf im Einkauf zu sichern. 
Inzwischen konnten viele Mitarbeiter neue Beschäftigungs-
verhältnisse finden. 

Durch die erfolgreichen Verwertungsmaßnahmen des In-
solvenzverwalters konnte nunmehr genügend Geld ein-
genommen werden, um die Ausschüttung der Sozialplan-
abfindungen bereits 18 Monate nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens vorzunehmen. Dabei ist das Verfahren noch 
nicht abgeschlossen, insbesondere für die Immobilie am 
ehemaligen Standort in Grebenhain wird nach wie vor ein 
Investor gesucht.              

Erfolg nach Insolvenz: Volle Abfindung für ehemalige Mitarbeiter 
der robbe Modellsport GmbH & Co. KG
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